
D i e  A D D  i n f o r m i e r t : 
 

Vollzug des Sammlungsgesetzes (SammlG) in Rheinland-Pfalz 
 

Nr. 44 vom 01.02.2010 
 

 

Thema: Altkleidersammlungen 
 
Adressat: 

 
Hand in Hand e.V. Förderkreis sozialtherapeutische Lebensgemein-
schaft Siegerland, Sehlbergweg 45, 57319 Bad Berleburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 

 
 
 
                        
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen:  

 

Im Namen des Vereins Hand in Hand e.V. werden Spendensammlun-

gen in Form öffentlicher Spendenaufrufe (Altkleidersammlungen mittels 

Handzettel, § 9 SammlG) durchgeführt. 

 

Der Spendenaufruf vermittelt den Eindruck der Unterstützung des Ver-

eins durch das gespendete Sammelgut bzw. durch Erlöse aus der Ver-

wertung des Sammelgutes.  

 

Tatsächlich werden die Sammlungen durch ein Textilrecyclingunter-

nehmen ( dessen Geschäftsführer auch Vorstandsmitglied des Vereins 

ist ! ) für eigene, gewerbliche Zwecke durchgeführt.  

Eine zweckentsprechende Verwendung der Sammlungserträge ist so-

mit nicht gegeben. Weiterhin ist der Spendenaufruf nicht als gewerbli-

che Kleiderabholung/-verwertung gekennzeichnet (Transparenzgebot). 

 

Sofort vollziehbares Sammlungsverbot in Rheinland-Pfalz 

(bestandskräftiger Bescheid der ADD v. 28.09.2009) 

 

Sollten weiterhin Sammlungen im Namen „Hand in Hand e.V.“ in RP erfolgen, 

bittet die ADD um sofortige Mitteilung.  

 


